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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.10.1974

Norm

ABGB §1325 C

ABGB §1325 E1

Rechtssatz

Hat die Benützung eines Fernsehgerätes während des Krankenhausaufenthaltes (im Einzelzimmer) nach dem

Sachverständigengutachten keinen erkennbar günstigen Ein9uß auf die Heilung, so handelt es sich um eine bloße

Annehmlichkeit; der Abdeckung der bezüglichen Mietkosten dient das Schmerzengeld.
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